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 Veröffentlicht am 26.03.1996

Index

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

AWG 1990 §2 Abs11;

AWG 1990 §29 Abs1;

AWG 1990 §29 Abs13;

Rechtssatz

Eine erschöpfte Schottergrube, die innerhalb von 10 Jahren mit Abfällen angefüllt werden soll, ist eine Anlage iSd § 2

Abs 11 AWG 1990. An dieser Beurteilung ändert auch der Umstand nichts, daß am Ende dieser 10 Jahre dauernden

Ablagerungen eine Rekultivierung der dann erreichten Oberfläche erfolgen soll.
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